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3. Änderung des Bebauungsplanes

Auszug aus dem rechtkräftigen Bebauungsplan Bestandsdarstellungen, nachrichtliche
Übernahmen  gem. § 9 (6) BauGB

vorhandene Flurstücksgrenze

vorhandene Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

Kanaldeckel mit Höhenangabe in Meter über Normal Null
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Ermächtigungsgrundlage
 

 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NW) i.d.F.d. 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.11.1999 (GV.NW. S. 590) - SGV. NW S. 2023 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist.

  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F.d. Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 

 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F.d. Bekanntmachung vom
05.09.2001 (BGBl. I S. 2350), zuletzt geändert durch Artikel 3G vom 24.06.2004
(BGBl. I S. 1359)

 
 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeienverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) 
 

§§ 18 - 21 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1193), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 G vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359)
 

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft
(Landschaftsgesetz-LG) i.d.F.d. Bekanntmachung der Neufassung vom 21.07.2000
(GV. NRW S. 568) - SGV. NRW 791

 

 

 

§ 51a des Wassergesetzes für das Land Nordrhein - Westfalen i.d.F.d. Bekanntmachung
vom 25.06.1995 (GV. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 100 des Gesetzes
vom 25.09.2001 (GV. NRW S. 708)

 
 

 

 

Aufstellungsverfahren

 

Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung hat in seiner Sitzung am .................... die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanänderungsentwurfes mit Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Schriftführer(in)

.........................
Ausschussvorsitzender

Der Bebauungsplanänderungsentwurf mit Begründung hat nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am .................... in der Zeit vom .................... bis .................... zu jedermanns Einsicht 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am .................... diese Bebauungsplanänderung nach 
Prüfung der vorgebrachten Anregungen gem. § 10 BauGB als Satzung und die Begründung  
beschlossen. 
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Schriftführer(in)

.........................
Bürgermeister

Diese Bebauungsplanänderung wird hiermit ausgefertigt.
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Bürgermeister

Die Bekanntmachung gem. § 10 BauGB wurde am .................... durchgeführt.
Lüdinghausen, den ....................

 

.........................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt Lüdinghausen hat am .................... die Aufstellung der Änderung des 
Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Schriftführer(in)

.........................
Bürgermeister

Der Beschluss des Rates der Stadt Lüdinghausen über die Aufstellung der Änderung des 
Bebauungsplanes ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB hat am .................... ortsüblich bekannt 
gemacht worden.
Lüdinghausen, den ....................

.........................
Bürgermeister

Festsetzungen

Im WA* sind als Dacheindeckung nur rote oder anthrazit bis schwarze Dach-
steine entsprechend den fogenden Farbtronbezeichnungen des Farbregisters 
RAL 840 HR zulässig: rot: RAL 20-01, 20-02, 30-00, 30-02, 30-03, 30-09, 
30-11, 30-13, 30-16, 30-20, 80-12, anthrazit bis schwarz;: RAL 70-16, 
70-21, 70-24, 70-26, 90-11, 90-17. Die Errichtung von Solaranlagen 
rechtfertigt keine Ausnahme für die sonstige Dacheindeckung.

Im WA* sind als Fassadenmaterialien nur rotes Ziegelmauerwerk und weißer 
Putz zulässig. Für deutlich untergeordnete Fassadeneile (weniger als 10% 
der Gesamtfassade) sind auch anderweitige Materialien zulässig. 

Hinweise
Hinweis des Bergamtes Recklinghausen:
Der Bebauungsplanänderungsbereich  liegt in einem Gebiet, das für den 
Abbau von Mineralien bestimmt ist (Kohleförderung im Untertagebau).

Hinweis zu Kampfmitteln:
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Bauarbeiten sollten mit der ge-
botenen Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht  völlig aus-
geschlossen werden kann. Ggf. erforderliche Ramm-/Bohrarbeiten zur Bau-
grundsicherung/Gründung sind als besonders gefährdet anzusehen und 
sind deshalb rechtzeitig im Planungsstadium zu Sicherheitsüberprüfung 
anzuzeigen. Sofern bei der Durchführung aller Baumaßnahmen der Ver-
dacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und 
der Kampfmittelräumdienst über das Ordnungsamt der Stadt Lüdinghausen 
zu verständigen.

Örtliche Bauvorschriften 
gem. § 86 BauONW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Hauptfirstrichtung - gilt nur für Dachformen mit First - 

Dachneigung - Bei baulichen Veränderungen des westlichen 
Flachdachgebäudeteiles bzw. den öffentlichen Straßenraum 
der Mühlenstraße nicht deutlich prägen Gebäudeteilen kön-
nen ausnahmsweise anderweitige Dachneigung zugelassen 
werden. 

Satteldach - Als Dachform ist nur das Satteldach zulässig.

Walmdach - Als Dachform ist nur das Walmdach zulässig.

SD

WD

DN 40°-50°

IV Fläche für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  
      gem. § 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO

1. Stellplätze, Garagen und Carports im WA* sind gem. § 12 (6) BauNVO
    auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig, jedoch nicht im Be-
    reich zwischen der vorderen Baugrenze (inklusive ihrer Verlängerung) 
    und der Straßenbegrenzungslinie.
2. Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO im WA* sind außerhalb der überbau-
    baren Flächen zulässig. Dies gilt jedoch nicht für den Bereich zwischen 
    der vorderen Baugrenze (inklusive ihrer Verlängerung) und der 
    Straßenbegrenzungslinie.

offene Bauweise

geschlossene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

Baulinie

III Bauweise, Baulinie, Baugrenze  
       gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO

o

g

E

Gem. § 9 (1) Nr. 2a BauGB können die maßgebenden Abstandsflächen 
nach § 6 BauONW zwischen den Gebäuden Mühlenstraße 29 und Mühlen-
straße 31 ausnahmsweise abweichen, soweit die Belichtung vorhandener 
Fensterflächen ausreichend gewährleistet bleibt.

VII Flächen für Versorgungsanlagen  gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB

Elektrizität 

V Fläche für den Gemeinbedarf  gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB

gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen

II Maß der baulichen Nutzung  gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-23 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse -zwingend-

Zahl der Vollgeschosse -als Mindest- und Höchstgrenze-

Grundflächenzahl (GRZ)

Geschoßflächenzahl (GFZ)

Traufhöhe - als Mindest- und Höchstgrenze - 
gemessen von der Straße Pastorenkamp bis Oberkante 
Dachhaut in Flucht der Außenseite der traufseitigen 
Außenwand.

Traufhöhe - als Mindest- und Höchstgrenze - 
in Meter über Normal Null

Traufhöhe - als Höchstgrenze -

Firsthöhe - als Mindest- und Höchstgrenze - 
gemessen von der Straße Pastorenkamp bis Oberkante
First.

Firsthöhe - als Mindest- und Höchstgrenze - 
in Meter über Normal Null

Firsthöhe - als Höchstgrenze -

maximale Firsthöhe 
gemessen von der Oberkante der Erschließungsstraße, von
der das Baugrundstück verkehrsmäßig erschlossen wird.

II

II- III

1,0

2,0

TH

FH* max.

FH*

FH

TH*

TH* max.

FH max.

I Art der baulichen Nutzungen  gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO

allgemeines Wohngebiet

allgemeines Wohngebiet
Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB sind nur 2 Wohnungen je 
Gebäude zulässig.

Mischgebiet

Kerngebiet
- Gem. § 7 (2) Nr. 7 BauNVO sind oberhalb des Erdgeschos-
   ses auch sonstige Wohnungen zulässig.
- Die gem. § 7 (2) Nr. 2 BauNVO zulässig Nutzung als Ver-
   gnügungsstätten (Spielhallen, Sex-Shops und Bordellen) 
   ist ausgeschlossen.

Kerngebiet
- Gem. § 7 (2) Nr. 7 BauNVO sind oberhalb des Erdgeschos-
   ses auch sonstige Wohnungen zulässig.
- Gem. § 7 (3) Nr. 2 BauGB können auch im Erdgeschoss 
   sonstige Wohnungen zugelassen werden, wenn die Wohn-
   nutzung keine Präsenz zur Mühlenstraße hat.
- Die gem. § 7 (2) Nr. 2 BauNVO zulässig Nutzung als Ver-
   gnügungsstätten (Spielhallen, Sex-Shops und Bordellen) 
   ist ausgeschlossen. 

WA

MI

MK

WA*

1

MK2

VI Verkehrsflächen  gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen

Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
plangebietes  gem. § 9 (7) BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
planänderungsgebietes  gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung  gem. § 16 BauNVO

§ 86 Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (BauONW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NW S. 256 / SGV. NW S. 232), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12.12.06 (GV. NRW. S. 615)  

132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) geändert 
worden ist. 

Ich bescheinige die geometrische Richtigkeit der eingetragenen Flurstücksgrenzen (Stand des 
Liegenschaftskatasters: 04.05.2016) mit Ausnahme des darin enthaltenen Gebäudebestandes, 
und die Redundanzfreiheit der Planung
Coesfeld, den ................

......................


